
Gemeinde Rommerskirchen 
Der Bürgermeister 

 
Amtliche Bekanntmachung 

 
 
Betr.: Aufstellung des Bebauungsplanes FA 8 „Wohnbe bauung Frixheimer Straße“  
 
hier:  Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß  § 10 Abs. 3 des Baugesetz-

buches 
  
Der Rat der Gemeinde Rommerskirchen hat in seiner Sitzung am 08.09.2016 gemäß § 2 Abs. 1 
und § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBl. i. S. 2414) in seiner derzeit gül-
tigen Fassung, sowie der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NW S. 666/SGV.NW 2023) 
den Bebauungsplan FA 8 „Wohnbebauung Frixheimer Straße“ bestehend aus Planzeichnung mit 
den im Plan abgedruckten textlichen Festsetzungen unter gleichzeitiger Übernahme der Ent-
wurfsbegründung als Entscheidungsbegründung zur Satzung beschlossen. Da es sich um einen 
Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB handelt, wurde auf den Umweltbe-
richt und die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung verzichtet. 
 
Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Frixheim. Es handelt sich um eine Teilfläche aus dem 
Flurstück 396, Flur 15, Gemarkung Frixheim/ Anstel. Sie ist derzeit Teil des Bebauungsplanes FA 
2 „Grundschule“, der „Fläche für Gemeinbedarf“ darstellt. Mit der Aufstellung dieses Bebauungs-
planes werden die Festsetzungen des Bebauungsplanes FA 2 „Grundschule“ in diesem Bereich 
aufgehoben.  

 
Der Bebauungsplan FA 8 „Wohnbebauung Frixheimer Straße“ sowie die Begründung liegen im 
Amt für Grundstücksmanagement im Dienstleistungszentrum der Gemeinde Rommerskirchen 
(Zimmer 1.11), auf der Bahnstrasse 51 in 41569 Rommerskirchen, während der allgemeinen 
Dienstzeiten zu jedermanns Einsicht bereit. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gege-
ben. 

Der Bebauungsplan FA 8 „Wohnbebauung Frixheimer Straße“ wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht und tritt somit mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft.   
 
 
Bekanntmachungsanordnung:  
 



Hinweise:  
 
1. Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des Baugesetzbuches (BauGB) be-

zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie der in § 214 Abs. 2 bezeichneten Vor-
schriften und der in § 214 Abs. 3 Satz 2 genannten Mängel in der Abwägung sind unbeacht-
lich, wenn die Verletzung nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Rommerskirchen geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung be-
gründen soll, ist darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 

 
2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Geltendmachung etwaiger 

Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 43 und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlö-
schen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgerechter Geltendmachung wird hingewie-
sen. 

 
3. Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung des Landes 

Nordrhein-Westfalen (GO NW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne kann nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel-
tend gemacht werden, es sei denn, 

 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wur-

de nicht durchgeführt, 
 
b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
 
 
Rommerskirchen, den 09.09.2016 
Der Bürgermeister 
 
 
 
(Dr. Martin Mertens) 


